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Besuch in Luxemburg: Austausch über 
Fragen eines modernen Familienrechts 

Bundesrätin Simonetta Sommaruga hat am 27. Oktober 2017 in Luxemburg 

Justizminister Félix Braz getroffen. Die beiden tauschten sich unter anderem darüber 

aus, wie die Bedürfnisse von Personen mit Transidentität und Geschlechtsvarianten 

besser im Recht abgebildet werden können. Weiteres Thema war die Öffnung der Ehe 

für gleichgeschlechtliche Paare. Die Erfahrungen aus Luxemburg in beiden Bereichen 

seien für die Schweiz von grossem Interesse, betonte Bundesrätin Sommaruga. 

Die Parlamentarische Initiative „Ehe für alle“ (13.468) will die Ehe für gleichgeschlechtliche 

Paare öffnen. Das Parlament hat dem Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement 

(EJPD) den Auftrag erteilt, die möglichen Auswirkungen einer „Ehe für alle“ in den 

verschiedenen Rechtsbereichen vertieft abzuklären. Zu prüfen sind unter anderem die 

Folgen im Bereich der Fortpflanzungsmedizin und des Adoptionsrechts. Über den weiteren 

Fahrplan entscheidet, wie immer bei Parlamentarischen Initiativen, das Parlament. 

 

In Luxemburg können gleichgeschlechtliche Paare seit Anfang 2015 heiraten. Europaweit 

gibt es die Ehe für alle heute bereits in 15 Ländern, unter anderem auch im konservativen 

Irland. Sommaruga und der luxemburgische Justizminister waren sich einig, dass die Ehe für 

alle niemandem etwas wegnehme: Wer heiraten wolle, könne das auch künftig tun. Die 

traditionelle Familie könne ein sicherer Wert sein, aber auch andere Formen des 

Zusammenlebens seien heute eine Realität. Das Familienrecht werde daher seit einiger Zeit 

in verschiedenen Bereichen an die gesellschaftlichen Realitäten angepasst. Luxemburg 

kennt seit 2004 auch eine gesetzliche Lebenspartnerschaft (PACS), die allen Menschen 

offen steht. Dazu laufen in der Schweiz derzeit ebenfalls Diskussionen, der Bundesrat wird 

sich voraussichtlich Mitte 2018 in einem Bericht dazu äussern.  

 

Transidentität und Geschlechtsvarianten 

 

Bundesrätin Sommaruga, die vom St. Galler Regierungspräsidenten Fredy Fässler als 

Vertreter der Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren 

(KKJPD) begleitet wurde,tauschte sich mit Minister Braz auch über die besonderen 
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Bedürfnisse von Menschen mit Transidentität und solchen mit Geschlechtsvarianten aus. 

Menschen mit Transidentität fühlen sich nicht dem Geschlecht zugehörig, dessen äussere 

Merkmale ihr Körper trägt. Menschen, die mit einer Variante der Geschlechtsentwicklung 

geboren wurden, können aufgrund ihrer Geschlechtsmerkmale teilweise nicht eindeutig den 

medizinisch anerkannten Kategorien „männlich“ oder „weiblich“ zugeordnet werden. 

 

Arbeiten an einem Gesetz, das es transidenten und geschlechtsvarianten Personen 

vereinfachen soll, ihr Geschlecht und ihren Vornamen im Personenstandsregister zu ändern, 

sind in Luxemburg bereits weit fortgeschritten. Das EJPD prüft derzeit ebenfalls eine solche 

Vereinfachung. Heute müssen sich diese Personen eine Änderung auf dem Weg über 

Gerichte erkämpfen. Denkbar ist, dass sie künftig ohne vorgängige medizinische Eingriffe 

oder Begutachtung gegenüber dem Zivilstandsamt einfach eine Erklärung abgeben können, 

dass der Eintrag ihres Geschlechts und ihres Vornamens geändert werden soll. Die 

familienrechtlichen Verhältnisse wie die Ehe, die eingetragene Partnerschaft und das 

Kindesverhältnis würden von dieser Änderung nicht tangiert. 

 

Die laufenden Arbeiten gehen zurück auf den Bericht des Bundesrats vom 25. Mai 2016 in 

Erfüllung des Postulats Naef (12.3543). Darin hatte der Bundesrat, gestützt auf die 

Ergebnisse einer Studie des Schweizerischen Kompetenzzentrums für Menschenrechte 

(SKMR) festgestellt, das geltende Recht schütze transidente und geschlechtsvariante 

Menschen nicht ausreichend gegen Diskriminierung. Namentlich sei das heutige gerichtliche 

Verfahren für die Änderung des Geschlechts im Zivilstandsregister zu bürokratisch und 

deshalb diskriminierend. Diese Haltung entspricht auch einer Empfehlung der Nationalen 

Ethikkommission im Bereich Humanmedizin und einer Empfehlung des Europarats. 

 

Austausch mit Fachleuten und Betroffenen 

 

Das EJPD steht in einem engen Austausch mit Fachleuten und Betroffenen. Bundesrätin 

Sommaruga trifft sich auch in Luxemburg mit Experten, um deren Einschätzung der neuen 

rechtlichen Möglichkeiten zu hören. Welche Form die Ergebnisse der laufenden Arbeiten in 

der Schweiz annehmen sollen, wird derzeit noch geprüft.  

 

Transidentität und Geschlechtsvarianten in der Schweiz 

 

In der Schweiz werden jedes Jahr rund vierzig Kinder geboren, deren Geschlecht nicht 

eindeutig bestimmt werden kann. Je nach Definition fällt die Anzahl der Kinder mit einer 

Variante der Geschlechtsentwicklung jedoch höher aus. Die Fachliteratur geht zudem davon 

aus, dass in der Schweiz zwischen 100 und 200 Menschen mit Transidentität leben, die 

bereits operiert wurden oder bei denen eine Operation in Betracht gezogen wird. Die Zahl  

der Menschen mit Transidentität ist insgesamt allerdings höher, denn nicht alle Personen 

entschliessen sich für eine operative Geschlechtsumwandlung. 

 

Der Anteil der Menschen mit Transidentität und der Menschen mit Geschlechtsvariante an 

der Gesamtbevölkerung ist zwar klein, die betroffenen Personen und ihre Angehörigen sind 

aber oft grossem psychischem Druck ausgesetzt. Eine Vereinfachung des Rechtswegs und 

ein gesellschaftliches Umdenken könnten einen Teil dieses Drucks beseitigen. 
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